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Gemarkung Zellhausen
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Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes

„Recyclingzentrum ehemalige Sandgrube“ der Gemeinde Mainhausen

(Fläche C)

Außengrenze der Rekultivierungsfläche (Flächen A, B und D)

Hinweis: Die Fläche C unterliegt keiner Rekultivierungsverpflichtung

Geplante Höhe der Auffüllung / Verfüllung über NN

Hinweis: Für die geplante Höhe der Auffüllung innerhalb der Fläche C

(Bebauungsplangebiet) erfolgt im Bebauungsplan eine Festsetzung

A

April 2016

2,5

Anpflanzung

Metallgitterzaun

(blickoffen)

Geltungsbereichsgrenze

des Bebauungsplanes

0,5 m Abstandsfläche zur

Geltungsbereichsgrenze

des Bebauungsplanes

2,5 m Anpflanzungsfläche mit

zweireihiger Anpflanzung

Schnitt A  A'                                                                            M. 1: 10

Lage der Schnittzeichnung

Schematische Darstellung eines Zaunes innerhalb der Teilfläche C

A A'

Anlage- und Pflegemaßnahmen zu den Teilflächen A, B und D

Fläche A   Die Teilfläche A ist bereits rekultiviert und bedarf somit keiner weiteren

Anlageverpflichtung. Lediglich entlang der Übergangszone zwischen

Fläche C und A ist eine Heckenpflanzung (siehe nachfolgende

Ausführung) anzulegen. Die im Planbild verzeichneten

Gehölzbestände sind zu erhalten und der natürlichen Sukzession zu

überlassen. Die Pflege der Grünlandvegetation ist in den ersten fünf

Jahren durch eine zweimalige Mahd pro Jahr zu gewährleisten

(Aushagerung des Standortes). Das anfallende Mahdgut ist von der

Fläche abzuräumen. Die erste Mahd des Jahres ist Ende Juni und die

zweite Mahd Ende August vorzunehmen. Nach Ablauf von fünf Jahren

ist im Rahmen eines Monitorings, unter Einbeziehung der zuständigen

Unteren Naturschutzbehörde, die weitere Pflegeintensität (mindestens

einmalige Mahd pro Jahr) festzulegen. Jeglicher Eintrag von

Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. Im südlichen

Bereich der Fläche A sind in Zusammenarbeit mit einer qualifizierten

Umweltbaubegleitung (siehe Punkt Monitoring / Berichtspflicht)

3 Totholzhaufen als Sonnenplatz und Versteck für Reptilien anzulegen

und im Bestand zu unterhalten.

Fläche B Der innerhalb der Teilfläche B vorhandene Nadel-/Mischwaldbestand

ist zu erhalten. Eingriffe jeglicher Art sind unzulässig.

Pflegemaßnahmen sind nur im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

zulässig.

Fläche D Nach Verfüllung der Fläche auf eine Höhe von 135 m bis 136 m über

NN (siehe Planbild) und Modellierung einer leicht hügligen Oberfläche

(unter Anleitung der Umweltbaubegleitung) ist die Fläche der

natürlichen Sukzession zu überlassen. Die Pflege der Fläche ist durch

eine einmalige Mulchmahd alle zwei Jahre zu gewährleisten. Die

Mulchmahd ist Ende August des jeweiligen Jahres vorzunehmen.

Jeglicher Eintrag von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln ist

unzulässig.

Verbindliche Artenliste

Acer campestre (Feld-Ahorn)
Berberis vulgaris (Gemeine Berberitze)
Cornus sanguinea (Gemeiner Hartriegel)
Corylus avellana (Waldhasel)
Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn)
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)
Ligustrum vulgare (Wintergrüner Liguster)
Rhamnus catharticus (Kreuzdorn)
Rosa canina (Hunds-Rose)
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Sorbus aucuparia (Vogelbeere)
Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)

Heckenpflanzung

Entsprechend der zeichnerischen Darstellung ist entlang der Übergangszone zwischen

Fläche C und A eine zweireihige Heckenpflanzung aus einheimischen und

standortgerechten Sträuchern anzupflanzen und dauerhaft im Bestand zu unterhalten

(siehe Schnitt A - A'). Die Gehölze sind in einer Mindestqualität von 2 x verpflanzt,

H = 80 cm - 100 cm zu pflanzen. Die Pflanzqualität muss den Bestimmungen des Bundes

Deutscher Baumschulen und den Vorgaben der DIN 18916 (Pflanzen und Pflanzarbeiten)

entsprechen.

Pflanzabstand der beiden Reihen:          1,0 m

Pflanzabstand der Pflanzen in der Reihe: 1,5 m

Die Pflanzen sind in Gruppen von 3 bis 5 Exemplaren einer Art zu pflanzen. Sämtliche Arten

der nachfolgenden verbindlichen Artenliste sind zu verwenden. Von jeder Art ist für die

Gesamtpflanzung die gleiche Anzahl zu verwenden.

Sonstige Arten sind unzulässig.

Die Hinweise zur Heckenpflege und Pflanzvorbereitung sind zu beachten.

Zaunbegrünung

Der innerhalb der Fläche C zu errichtende Metallgitterzaun ist vollständig mit Kletterpflanzen

zu begrünen und dauerhaft im Bestand zu unterhalten.

Als Pflanzenart ist ausschließlich die Gemeine Waldrebe (Clematis vitalba) zu verwenden.

Die Kletterpflanzen sind in einer Mindestqualität, Topfballen, mindestens 2 Triebe,

Höhe 60 - 100 cm zu pflanzen.

Pro laufender Meter Zaun sind mindestens 2 Pflanzen einzubringen.

Sonstige Maßnahmen zur Rekultivierung

- Bestehende Zäune an den Außengrenzen der Teilflächen A, B und D sind bis zum

31.12.2017 abzubauen.

(siehe § 10 des Vergleichsvertrages)

- Die Pflege der Teilflächen A, B und D und wird auf 30 Jahre festgelegt.

(siehe § 10 des Vergleichsvertrages)

- Die Rekultivierungsfläche D ist bis zum 31.12.2017 fachgerecht zu rekultivieren.

- Monitoring / Berichtspflicht

Der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde ist ein jährlicher Kurzbericht

hinsichtlich der Entwicklung und Pflege der gesamten Rekultivierungsflächen

unaufgefordert vorzulegen. Die Erarbeitung der Berichte sowie die nachfolgend

aufgeführten Gutachten sind durch eine qualifizierte Umweltbaubegleitung zu

erstellen. Die Benennung der Person oder des Büros erfolgt in Abstimmung mit der

Naturschutzbehörde.

Im 3. Jahr nach Fertigstellung der Rekultivierung (im Jahre 2020) ist der

Naturschutzbehörde ein Kurzgutachten für die Bereiche Flora und Fauna

vorzulegen.

Im 5. Jahr nach Fertigstellung der Rekultivierung (im Jahre 2022) ist der Natur-

schutzbehörde eine erneute Beurteilung der Gesamtentwicklung für die Bereiche

Flora und Fauna vorzulegen. In Zusammenarbeit mit der Behörde wird sodann über

die weiteren Pflegemaßnahmen und eventuelle gutachterliche Erfordernisse

entschieden.

- Bezüglich der Verfüllung der Teilfläche D wird auf die Verfüllrichtlinie sowie die

Anzeigepflicht nach § 4 Abs. 3 des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes

verwiesen.

(siehe § 3 Ziff. 5 des Vergleichsvertrages)

- Gehölzrodungen - sofern im Rahmen der Pflege/Verkehrssicherungspflicht erforderlich -

sind nur in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar zulässig und mit

der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

- Zaun innerhalb der Teilfläche C

Gemäß der zeichnerischen Darstellung ist innerhalb der Teilfläche C ein 2,5 m hoher

blickoffener Metallgitterzaun (zinkfarben) - bezogen auf das angeschüttete Gelände - zu

errichten (Auffüllhöhe von 135 m bis 136 m über NN). Der Zaun wird in dem derzeit im

Aufstellungsverfahren befindlichen Bebauungsplan "Recyclingzentrum ehemalige

Sandgrube" verbindlich festgesetzt (siehe nachfolgende Systemskizze). Für die Gründung

sind ausschließlich Punktfundamente zulässig.

- Heckenpflege, Zaunbegrünung und Pflanzvorbereitung

Vor der Pflanzung ist die Pflanzfläche durch tiefgründige Lockerung und Bodenver-

besserung (humoses Nährsubstrat) fachgerecht vorzubereiten. Die Fläche zwischen den

Pflanzungen ist bis zum gesicherten Anwachsen der Gehölze durch Mulchen und Hacken

frei von Aufwuchs zu halten.

Zum Schutz gegen Wildverbiss ist die Anpflanzung während der ersten 3 - 5 Jahre (bis

zum gesicherten Anwachsen) durch einen ca. 80 cm hohen engmaschigen

Kaninchendraht einzufrieden. Der Verbissschutzzaun ist nach der Anwuchssicherung

(Abnahme durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde) wieder zu entfernen.

Zur Anwuchsgarantie bedarf es einer ausreichenden Bewässerung. Abgängige Gehölze

sind jeweils zur nächstmöglichen Pflanzzeit zu ersetzen.

Die Hecke ist durch Auf-den-Stock-setzen während des Winterhalbjahres (01.10. - 29.02.)

ca. alle 10 Jahre regelmäßig zu verjüngen. Es ist darauf zu achten, dass jeweils nur

maximal 20 m lange zusammenhängende Heckenabschnitte auf den Stock gesetzt

werden und dazwischen mindestens ebenso lange Abschnitte ungeschnitten bleiben. Pro

Schnittdurchgang darf nur ein Drittel der Gesamtlänge zurückgeschnitten werden,

während zwei Drittel der Gesamtlänge im selben Jahr ohne Schnitt verbleiben, damit die

Funktionalität gewährleistet bleibt.

Es ist im Rahmen der Pflegemaßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass die

Heckensträucher und die Kletterpflanzen sich nicht in die angrenzenden mageren

Grünlandflächen ausbreiten.

Hinweise

Fläche C       Fläche A

Trockenheitsgeprägte Grünlandvegetation mit Erhalt der

vorhandenen Gehölze

In Aufstellung befindlicher Bebauungsplan 

"Recyclingzentrum ehemalige Sandgrube"

Bodenmodellierung (siehe Anlage- und Pflegemaßnahmen zur Fläche D)

Zufahrt zu den Rekultvierungsflächen

Hinweis: Erforderlicher Zufahrtsbereich für die durchzuführenden Pflegemaßnahmen

0,5

C



Hinweise zur fachgerechten Heckenpflanzung: 
 
Entsprechend der zeichnerischen Darstellung ist an der Grenze der Teilflächen A und C (0,5 
m in Teilfläche C und 2,5 m in Teilfläche A) eine zweireihige Heckenpflanzung aus 
einheimischen und standortgerechten Gehölzen anzupflanzen und dauerhaft im Bestand zu 
unterhalten. Die Gehölze sind in einer Mindestqualität von 2 x verpflanzt und einer Höhe von 
80-100 cm zu pflanzen.  
Die Pflanzqualitäten müssen den Bestimmungen des Bundes Deutscher Baumschulen und 
den Vorgaben der DIN 18916 - Pflanzen und Pflanzarbeiten - entsprechen. 
 
Der Pflanzabstand von Reihe zu Reihe beträgt 1 m, der Pflanzenabstand in einer Reihe 1,5 
m. 
 
Die Pflanzen sind gruppenweise mit 3 – 5 Exemplaren einer Art zu pflanzen. Die Hecke ist 
unter Verwendung sämtlicher der folgenden Arten (von jeder Art die gleiche Anzahl) in einer 
Gesamtbreite von 3 m (davon 0,5 m innerhalb der Fläche C) langfristig zu erhalten. 
 
Verbindliche Artenliste: 
Acer campestre (Feldahorn) 
Berberis vulgaris (Gemeine Berberitze) 
Cornus sanguinea (Gemeiner Hartriegel) 
Corylus avellana (Waldhasel) 
Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn) 
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) 
Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster) 
Rhamnus catharticus (Kreuzdorn) 
Rosa canina (Hundsrose) 
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
Sorbus aucuparia (Vogelbeere) 
Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) 
 
Anwuchspflege, Verbissschutz, Unterhaltungsmaßnahmen 
 
Vor der Pflanzung ist die Pflanzfläche durch tiefgründige Lockerung und Bodenverbesserung 
(humoses Nährsubstrat) fachgerecht vorzubereiten. Die Fläche zwischen den 
Strauchpflanzungen ist bis zum gesicherten Anwachsen der Gehölze durch Mulchen und 
Hacken frei von Aufwuchs zu halten.  
 
Zum Schutz gegen Wildverbiss ist die Anpflanzung während der ersten 3-5 Jahre (bis zum 
gesicherten Anwachsen) durch einen ca. 80 cm hohen engmaschigen Kaninchendraht 
einzufrieden. Der Verbissschutzzaun ist nach der Anwuchssicherung (Abnahme durch die 
Untere Naturschutzbehörde) wieder zu entfernen. 
 
Die Anpflanzung ist während der Sommermonate in den ersten 3 Jahren bzw. bis zur 
Anwuchssicherung regelmäßig und ausreichend zu bewässern. Abgängige Gehölze sind 
jeweils zur nächstmöglichen Pflanzzeit nachzupflanzen. 
 
Die Hecke ist durch Auf-den-Stock-setzen während des Winterhalbjahres (01.10.-29.02.) ca. 
alle 10 Jahre regelmäßig zu verjüngen. Es ist darauf zu achten, dass jeweils nur maximal 20 
m lange zusammenhängende Heckenabschnitte auf den Stock gesetzt werden und 
dazwischen mindestens ebenso lange Abschnitte ungeschnitten bleiben. Pro 
Schnittdurchgang darf nur ein Drittel der Gesamtlänge zurückgeschnitten werden, während 
zwei Drittel der Gesamtlänge im selben Jahr ohne Schnitt verbleiben, damit die Funktionalität 
gewährleistet bleibt. 
 
Es ist im Rahmen der Pflegemaßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass die Heckensträucher 
sich nicht in die angrenzenden mageren Grünlandflächen ausbreiten. 
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